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ANSCHLAGPUNKTE FIX INSTALLIERT

Steigschutzleiter

Das SKYTAC Steigschutzsystem ermög-
licht ein absturzgesichertes Auf- und Ab-
steigen in beliebige Höhen und Tiefen an 
install ierten senkrechten Steiglettern. Es 
kommt zum Einsatz an Türmen, Schorn-
steinen, Hochbehältern, Brückenpfeilern, 
Masten, Antennenträgern, Maschinen und 
Betriebseinrichtungen, an Hochregalen und 
Industrieanlagen, Gebäuden und Fassaden, 
in Schachtanlagen, Gruben sowie an Be-
cken im Wasser- und Abwasserbereich. Der 
zu sichernde Arbeiter trägt einen Auffang-
gurt mit einer eingeklinkten, in einer festen 
Führungsschiene laufenden Fangeinrichtung. 
Stürzt der Benutzer, arretiert die Fangein-
richtung in der Schiene und verhindert so 
einen Unfall.

Die Steigschutzschienen mit C-Profi l sind 
aus feuerverzinktem, 3 mm starkem Stahl, 
die Sprossen zum besseren Schutz vor 
Korrosion extra mit Zink hinterlaufen. Die 
nach oben profi l ierten, gelochten Sprossen 
machen die Leiter besonders trittsicher und 
rutschfest. Die Fangabstände des SKYTAC 
Systems wurden verkürzt. Die geringe Fall-
strecke erhöht die Sicherheit.
Sprossenabstand: 280 mm
Trittbreite pro Seite: 150 mm
Empfohlener Befestigungsabstand: 1.400 
mm – max. 1.680 mm
Max. Fangstrecke: 55 mm

Der Läufer gleitet über große kugelgelagerte 
Stahlrollen. Stöße werden dadurch praktisch 
ruckfrei überfahren. Überhänge bis 8° lassen 

sich aufgrund des Abstands zwischen Läu-
ferboden und Schienenrücken problemlos 
überwunden. Der seitl ich verschwenkbare 
Drehwirbelkarabiner hat eine dreifache Si-
cherung: ein Elastoner-Dämpfer reduziert 
den Fangstoß. Dieser regeneriert sich nach 
einem Absturz und ermöglich gegebenenfalls 
ein sicheres Absteigen. Der Absturzindikator 
macht den erfolgten Absturz erkennbar. Da-
nach ist selbstverständlich eine Überprüfung 
des Läufers vorgeschrieben. 

Skytac – Steigschutzeinrichtugn mit  
mitlaufendem Auffanggerät in fester  
Stahl-C-Führung.
Geprüft nach EN 351-1

Steigschutzleiter:
 �Sprossen mit rutschhemmender  
Oberfläche

 �Profi l der Führungsschiene mit  
Kupplungsstück, ohne Befestigung:  
50 x 30 mm

 �Empfohlener Befestigungsabstand:  
1.400 mm – max. 1.680 mm

 �Sprossenabstand: 280 mm
 �Trittbreite pro Seite: 150 mm
 �Maximaler Überhang: 8°
 �Material: Stahl feuerverzinkt

Alle Systemeinheiten werden jeweils inklusi-
ve benötigter Befestigungselemente wie  
beispielsweise Kupplungsstücken geliefert.

Steigschutzprofi le können auch einzeln  
bestellt werden. 
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INFORMATIONEN

Allgemeines
Sämtliche Lieferungen und Leistungen von uns (TEU-

FELBERGER Gesellschaft m.b.H., TEUFELBERGER 

Seil Gesellschaft m.b.H. und TEUFELBERGER Holding 

Aktiengesellschaft) erfolgen, soweit nicht ausdrücklich 

abweichende Vereinbarungen schriftl ich getroffen 

sind, gemäß den unten stehenden Bedingungen. 

Durch Abgabe einer Bestellung/eines Auftrags an-

erkennt der Käufer ausdrücklich die Gültigkeit die-

ser Verkaufs- und Lieferbedingungen auch für alle 

künftigen Vertragsabschlüsse. Eigene Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, auch 

wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen 

haben. Abweichende Bedingungen seitens der Käufer 

ändern unsere Verkaufsbedingungen nicht ab. Erfül-

lungshandlungen unsererseits stellen keine Geneh-

migung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Käufers dar. Sollten einzelne unserer Bedingungen 

schriftl ich abgeändert werden, so bleiben trotzdem 

sämtliche nicht abgeänderten Bedingungen für bei-

de Teile bindend. Abänderungen gelten nur für das 

Geschäft, für welches sie vereinbart wurden. Alle 

Absprachen, die unsere Vertreter treffen, gelten erst 

durch schriftl iche Bestätigung der Annahme.

1.	Aufträge
Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge zufolge 

eines solchen freibleibenden Angebots und alle Abän-

derungen nachstehender allgemeiner Verkaufs- und 

Lieferbedingungen, die Inhalt des Lieferungsvertrages 

sind, bedürfen der schriftl ichen Bestätigung durch 

uns. Abänderungen gelten nur für das Geschäft, für 

welches sie vereinbart worden sind. Aufträge ohne 

vorangegangenes Angebot erfolgen schriftl ich, per 

Telefax, e-mail oder mündlich per Telefon an die von 

uns zuletzt bekanntgegebene Adresse, Telefon- und 

Telefaxnummer. Verträge kommen durch die nach-

folgende schriftl iche Auftragsbestätigung durch 

uns oder durch entsprechende Lieferung zustande. 

Auftragsbestätigungen ergehen an die vom Käufer in 

seiner Bestellung bzw. bei einer laufenden Geschäfts-

beziehung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse. 

Der Käufer ist für die Dauer von zehn Werktagen ab 

Zugang des Auftrages an uns an seinen Auftrag ge-

bunden. Wir sind nicht verpfl ichtet, Bestellungen des 

Käufers anzunehmen. Vertragsgegenstand sind nur 

die in der Auftragsbestätigung genannten Leistungen. 

Weitere Leistungen werden separat berechnet.

2.	Lieferung
Falls nicht anders vereinbart, ist Lieferort und Ort des 

Gefahrenübergangs unser Werk (Lieferung ab Werk). 

Ist Lieferung an den Käufer vereinbart, wählt der 

Käufer das Transportmittel und den einzuschlagenden 

Weg. Der Versand der Ware erfolgt ab Übergabe der 

Ware an den Transporteur auf Rechnung und Gefahr 

des Käufers, auch dann, wenn die Lieferung frachtfrei 

Bestimmungsort erfolgt. Eine Transportversicherung 

wird nur auf ausdrücklichen Käuferwunsch und auf 

Rechnung des Käufers abgeschlossen. Als Zeitpunkt 

der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk 

oder das Zwischenlager verläßt oder zur Verfügung 

des Käufers gestellt und versandbereit ist. Wir haben 

dem Käufer die Waren als abholbereit zu melden. 

Wurden dem Käufer – bei Lieferung ab Werk – Waren 

AGB chend der Änderung der Kostengrundlage vor, sofern 

sich die Kostengrundlage bis zum Tage der Lieferung 

ändert.

7.	Rechnungen 

Rechnungen und Teilrechnungen sind nach Erhalt 

zuzüglich der ausgewiesenen Mehrwertsteuer fäl-

l ig. Ab Fäll igkeitsdatum bis zum Zahlungseingang 

berechnen wir die zur Zeit üblichen Zinsen für Kon-

tokorrentkredite. Bei Zahlungsverzug werden für 

jede Mahnung Mahnspesen in Höhe von 1% des 

Rechnungsbetrages, maximal jedoch bis zu EUR 30 

verrechnet. Nach erfolgloser zweiter Mahnung wird 

auf Kosten des Käufers ein Inkassoinstitut mit der 

Hereinbringung der Forderung beauftragt. Wir haben 

gegenüber dem Käufer Anspruch auf angemessenen 

Ersatz aller durch den Zahlungsverzug des Käufers 

bedingten Betreibungskosten, es sei denn, dass der 

Käufer für den Zahlungsverzug nicht verantwortl ich 

ist. Die zulässige Höhe der Inkassospesen ergibt sich 

aus den Höchstsätzen der Inkassoinstitute laut VO 

BGBl 1996/141 in der jeweils geltenden Fassung. 

Die zulässige Höhe der Rechtsanwaltskosten ergibt 

sich aus dem „Rechtsanwaltstarifgesetz 1969“ in der 

jeweils geltenden Fassung. Zahlungen werden zuerst 

auf noch offene Zinsen und Spesen verrechnet und 

dann stets zur Begleichung der ältesten Rechnungs-

posten verwendet. Die Aufrechnung mit Gegenforde-

rungen des Käufers gegen unsere Forderungen aus 

diesem Vertragsverhältnis ist ausgeschlossen, sofern 

die Gegenforderungen nicht durch Urteil rechtskräf-

tig festgestellt oder von uns anerkannt worden sind. 

Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers wird ausge-

schlossen. Tritt beim Käufer eine Verschlechterung 

seiner Vermögensverhältnisse ein bzw. wird uns 

erst nach Vertragsabschluss bekannt, dass bereits 

bei Vertragsabschluss beim Käufer derart schlechte 

Vermögensverhältnisse vorlagen, dass die Erfüllung 

der Vertragspflichten des Käufers gefährdet ist, so 

können wir unsere Leistung bis zur Bewirkung oder 

Sicherstellung der Gegenleistung verweigern. Der 

Nachweis derartiger Vermögens-Umstände beim 

Käufer gilt durch die Auskunft einer angesehenen 

Auskunftei oder Bank als erbracht. Bei Nichterfüllung 

von Zahlungsvereinbarungen können wir unter Set-

zung oder Gewährung einer angemessenen Nachfrist 

vom Vertrag zurücktreten. Bei Zahlungsunfähigkeit 

des Käufers können wir ohne Setzung einer Nachfrist 

vom Vertrag zurücktreten. Wir behalten uns vor, dem 

Käufer allfäll ige Schadenersatzforderungen in Folge 

der Nichteinhaltung von Zahlungsvereinbarungen in 

Rechnung zu stellen. Treten bei einer Konvertierung 

und Transferierung von Beträgen, die der Käufer bei 

der Bank oder auf ein amtliches Verrechnungskonto in 

Landeswährung eingezahlt oder hinterlegt hat, Kurs-

verluste auf, so ist der Käufer zum Nachschuß bis zur 

Höhe des Gegenwertes der vereinbarten Währung 

verpfl ichtet. Die Konvertierung und Transferierung hat 

nach Fäll igkeit binnen 5 Banktagen ab Zahlungsein-

gang zu erfolgen.

8.	Währungsklausel
Wenn der Wechselkurs zwischen der im Vertrag ver-

einbarten Währung und dem Euro mehr als 5% vom 

Wechselkurs des Tages, an dem der Vertrag abge-

schlossen wurde, abweicht, so ist der fäll ige Betrag 

derart zu berichtigen, daß wir aus den Veränderungen 

der Währungsparitäten keinen Schaden erleiden.

als abholbereit gemeldet, so lagern die Waren nach 

dem Ablauf von 5 Werktagen ab der Meldung auf 

Rechnung und Gefahr des Käufers. Holt der Käufer 

nicht binnen einer Woche ab Meldung der Abhol-

bereitschaft die Waren ab oder gibt er nicht binnen 

einer Woche das Transportmittel und den einzuschla-

genden Weg schriftl ich bekannt, sind wir berechtigt, 

die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers auf eine 

verkehrsübliche Versendungsart an den Käufer zu 

senden. Lieferort und Ort des Gefahrenübergangs 

ist diesfalls der Ort der Übergabe der Ware an den 

Transporteur. Wir sind berechtigt, Teil- und Vorauslie-

ferungen durchzuführen und darüber gesondert (Teil-) 

Rechnung zu legen.

3.	Lieferstörungen und Lieferverzug
Bei Lieferverzug hat der Käufer eine angemessene 

Nachfrist von mindestens 4 Wochen zu setzen. Nach 

fruchtlosem Fristablauf kann der Käufer vom Vertrag 

zurücktreten. Handelt es sich um eine teilbare Lei-

stung, ist der Käufer allerdings immer nur zu einem 

entsprechenden Teilrücktritt berechtigt.

	 Höhere Gewalt jeder Art (z.B. Streik, Feuer, Krieg, 

etc.), behördliche Maßnahmen, unvorhergesehene Be-

triebsschwierigkeiten, Roh- und Hilfsstoffmangel oder 

andere Hindernisse bei Herstellung oder Lieferungen 

haben eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist 

zur Folge. Wird in diesen Fällen die vereinbarte Liefer-

frist um mehr als 4 Wochen überschritten, sind beide 

Teile zum Rücktritt vom Verkauf berechtigt, soweit die 

Ware noch nicht versandt worden ist. Schadenersatz-

forderungen sind im Fall höherer Gewalt ausgeschlos-

sen.

	 Für Verzug oder Unmöglichkeit der Lieferung oder 

einer Teil l ieferung aus anderen Gründen haften wir 

nur, sofern wir zumindest grob fahrlässig gehandelt 

haben. Es gilt die Haftungsbeschränkung des Punktes 

13.

4.	Qualität
Bei allen Lieferungen gilt Ware handelsüblicher Qua-

lität vereinbart. Die in der Auftragsbestätigung ange-

führten Qualitätswerte gelten für die Ausführung des 

Auftrages als maßgebend. Handelsübliche Farb- und 

Qualitätsabweichungen bleiben mit Rücksicht auf 

den nicht immer gleichen Ausfall der Rohstoffe vor-

behalten. Derartige materialbedingte Abweichungen 

stellen keinen Mangel dar. Wir verpacken die Ware 

nach eigenem Ermessen. Die Verpackung wird nicht 

zurückgenommen. Verpackungen werden gesondert in 

Rechnung gestellt.

5.	Quantität
Hinsichtlich der Liefermenge sind Abweichungen bis 

zu 10% des Warenwerts pro Bestellung statthaft. Die 

Berechnung erfolgt nach der im Werk festgestellten 

Liefermenge. Der Kaufpreis ist entsprechend der Ab-

weichung der vereinbarten Liefermenge von der fest-

gestellten Liefermenge verhältnismäßig anzupassen.

6.	Preiserstellung
Alle angeführten Preise sind Euro-Preise. Die Preise 

sind Netto-Preise und enthalten keine Steuern und 

Abgaben. Die Preiserstellung erfolgt unter Zugrunde-

legung der am Tage des freibleibenden Angebots bzw. 

der Auftragsannahme geltenden Kostengrundlagen 

(Materialpreise, Löhne, Gehälter, Wechselkurs bei 

Preiserstellung in anderer als österr. Währung). Wir 

behalten uns eine Berichtigung des Preises entspre-
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9.	Wechsel 
Wechsel werden nur auf Grund ausdrücklicher Ver-

einbarung zahlungshalber angenommen. Die Kosten 

der Diskontierung und Einziehung trägt der Käufer. 

Gutschriften über Wechsel und Schecks gelten vorbe-

haltl ich der Einlösung.

10. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur völl igen Be-

zahlung unserer sämtlichen Forderungen samt Ne-

bengebühren unser Eigentum. Zur Sicherung der 

unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind 

diese getrennt zu lagern und auf Kosten des Käufers 

gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Der Eigen-

tumsvorbehalt erstreckt sich auch über die durch 

Be- und Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Bei 

Be- bzw. Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

der Ware erwerben wir Miteigentum an den daraus 

entstehenden neuen Sachen - insoweit gilt der Käufer 

als Verwahrer für uns. Der Käufer ist nicht berech-

tigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware 

Dritten zu verpfänden oder ins Sicherungseigentum 

zu übergeben oder über diese Waren in anderer Wei-

se als durch Verkauf im Rahmen einer ordentlichen 

Geschäftsführung zu Gunsten Dritter zu verfügen. 

Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt ste-

henden Waren sind uns unverzüglich mitzuteilen. Im 

Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren tritt 

der Käufer seine Forderungen aus jenem Kaufvertrag 

schon jetzt an uns ab. Diese Sicherungszession ist 

in den Geschäftsbüchern des Käufers unter Angabe 

des Datums der Zessionsabrede (Abschluss dieses 

Vertrages) und unseres vollständigen Firmenwortlauts 

(Zessionar) zu vermerken. Der Käufer verpfl ichtet 

sich darüber hinaus, seinen Abnehmer von der For-

derungsabtretung zu informieren. Zahlungen, die der 

Käufer von seinem Abnehmer erhält sind unverzüglich 

an uns weiterzuleiten.

	

11. Gewährleistung
Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Lieferung 

zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, 

uns – bei sonstigem Ausschluss jeglicher Gewährlei-

stungs- und Schadenersatzansprüche – unverzüglich 

Anzeige zu machen. Dies gilt auch für Fehl- und An-

derslieferungen. 

Ist bei besonders verpackten Waren die Untersuchung 

der Ware selbst nicht möglich, so ist die Verpackung 

zu untersuchen. Weist diese eine äußerliche Beschä-

digung auf, die auf eine Beschädigung der verpackten 

Ware schließen lässt, ist uns – bei sonstigem Aus-

schluss jeglicher Gewährleistungs- und Schadener-

satzansprüche – unverzüglich Anzeige zu machen. Ist 

bei Übernahme der Ware nach dem ordnungsmäßigen 

Geschäftsgang eine sofortige Untersuchung der Ware 

nicht möglich, ist dieser Umstand uns unverzüglich 

anzuzeigen und ein allfäll iger, bei einer nachfolgenden 

Untersuchung feststellbarer Mangel binnen fünf Werk-

tagen ab Untersuchung schriftl ich zu rügen.  Werden 

Mängel erst später erkennbar, so sind diese ebenfalls 

unverzüglich zu rügen, andernfalls die Ware auch im 

Hinblick auf diese Mängel als genehmigt gilt. Durch 

Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht 

auf den Einwand, dass die Mängelrüge zu spät er-

hoben oder nicht ausreichend spezifiziert wurde. Der 

Käufer kann bis maximal sechs Monate nach Über-

gabe der Ware Ansprüche aus dem Titel der Gewähr-

leistung geltend machen. Eine Be- oder Verarbeitung 

der Ware führt zum Ausschluss der Gewährleistung. 

Eine Zeitgarantie für eine bestimmte Lebensdauer 

oder eine Leistungsgarantie für die Erreichung einer 

bestimmten Arbeitsleistung kann nicht eingegan-

gen werden. Retoursendungen von Waren bedürfen 

unserer ausdrücklichen schriftl ichen Zustimmung 

und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. 

Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche 

Nachprüfungen verursachen, können die Kosten der 

Prüfung dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die 

Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen 

entbindet den Käufer nicht von seiner Zahlungsver-

pfl ichtung (siehe Punkt 7.). Kommt es im Verhältnis 

des Käufers zu seinen Kunden zu einem Gewährlei-

stungsfall, so ist ein Rückgriff auf uns gem. § 933 b 

ABGB ausgeschlossen. Der Käufer wird seinen Kun-

den gegenüber (sofern es sich nicht um Verbraucher 

handelt) ebenfalls das Rückgriffsrecht gem. § 933 b 

ABGB ausschließen. 

12. Haftung
Wir haften für einen dem Käufer entstandenen 

Schaden nur insoweit, als uns oder einem unserer 

Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

zur Last fällt. Die Haftung für entgangenen Gewinn, 

Folgeschäden oder für Schäden aufgrund von An-

sprüchen Dritter wird ausgeschlossen. Wir haften 

nicht für indirekte Schäden, für Schäden infolge 

gebrauchsbedingter Abnützung, für unsachgemäße 

Behandlung, für nachträgliche Arbeiten Dritter oder 

außerhalb der normalen Betriebsbedingungen lie-

gende Umstände. Unsere Information in Wort und 

Schrift und im Verkaufsgespräch ist unverbindlich 

und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung 

unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichti-

gten Verfahren und Zwecke. Für die Verletzung einer 

Warnpflicht durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen 

gem § 1168a ABGB haften wir nur insoweit, als uns 

zumindest grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Wir 

übernehmen keine Verantwortung für die Verwend-

barkeit unserer Lieferungen für einen bestimmten 

Verwendungszweck. Aus der Tatsache der Erfüllung 

besonderer Ausführungsvorschriften des Käufers, die 

von uns nicht überprüft werden, ergibt sich für uns 

keine Haftung jeglicher Art.

13. Haftpfl icht
Unsere Haftung und die unserer Vorlieferanten für 

Mangelfolgeschäden besteht nur im Rahmen der 

zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsge-

setzes. 

14. Anwendbares Recht,  
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für diesen Vertrag sind die Bestimmungen des öster-

reichischen Rechtes unter Ausschluss des IPRG und 

sonstiger Koll isionsnormen maßgeblich. Das Überein-

kommen der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) kommt 

auf dieses Vertragsverhältnis nicht zur Anwendung. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem 

Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten und 

Ansprüche, insbesondere auch über die Gültigkeit 

dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist Wels. Wir 

sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche auch an 

dem allgemeinen Gerichtsstand des Käufers geltend 

zu machen.

15. Verwendung von Warenzeichen
Die Verwendung unserer Warenzeichen durch den 

Käufer bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustim-

mung.

16. Storni und Rücksendungen 
Die Stornierung schriftl ich oder mündlich erteilter Auf-

träge berechtigt uns zur Verrechnung einer Storno- 

und Manipulationsgebühr. Für unbearbeitete Aufträge 

beträgt die Stornogebühr 5% des Auftragswertes. 

Wurden bestellte Waren bearbeitet oder zum Versand 

gebracht, wird eine solche in Höhe von 15% des Auf-

tragswertes zur Verrechnung gebracht. Für unbegrün-

dete Rücksendungen werden allenfalls die Kosten der 

Rückfracht hinzugerechnet.

17. Sonstige Bestimmungen
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen berührt die Gültigkeit 

der weiteren Bestimmungen nicht. Wir sind berech-

tigt, offenkundige Irrtümer, wie etwa Schreib- und Re-

chenfehler in Angeboten, Kostenvoranschlägen, Auf-

tragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen 

jederzeit zu korrigieren.

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen ergänzen 

die zwischen uns und dem Käufer abgeschlossenen 

Verträge. Bei Widersprüchen zu den Bestimmungen 

im Vertrag oder wenn der Vertrag weiterreichende Be-

stimmungen enthält, geht der Vertrag den Verkaufs- 

und Lieferbedingungen vor. 

Zwischen den Vertragsparteien gelten nur schriftl iche 

Vereinbarungen. Die Abänderung der Verkaufs- und 

Lieferbedingungen bedarf ebenso der Schriftform. 

Dies gilt auch für ein Abgehen von dem Schriftform-

gebot. Mündliche Absprachen haben keine rechtliche 

Bindung. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass von 

uns eingesetzte Mitarbeiter oder Dritte nicht berech-

tigt sind, von den vertraglich vereinbarten Haupt-

leistungspflichten (etwa Zahlungsvereinbarungen, 

Qualitätszusagen, Lieferbedingungen) abweichende 

Zusagen zu machen.

Wir sind berechtigt, die Verkaufs- und Lieferbedin-

gungen zu ändern. Wir werden den Käufer über die-

se Änderungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen 

und den Zeitpunkt der Änderung zumindest einen 

Monat vor dem Änderungszeitpunkt informieren. Die 

Änderung der Verkaufs- und Lieferbedingungen tritt in 

Kraft, sofern der Käufer der Änderung nicht innerhalb 

eines Monats ab Information widerspricht. Wir wer-

den den Käufer auf diese Widerspruchsmöglichkeit 

hinweisen.

TEUFELBERGER Gesellschaft m.b.H.

TEUFELBERGER Seil Gesellschaft m.b.H.

TEUFELBERGER Holding Aktiengesellschaft



TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H. 
Böhmerwaldstraße 20
4600 Wels, Austria
T +43 7242 615-0
F +43 7242 60501 
E wirerope@teufelberger.com

www.teufelberger.com

STAHL- UND
FASERSEILE

INFORMATIONEN UND PREISE 2007HEBEN, ZURREN 
& ZUBEHÖR

INFORMATIONEN UND PREISE 2007

BITTE BEACHTEN SIE AUCH UNSERE 
ANDEREN PRODUKTKATALOGE 
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